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 Antwort
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 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Gudrun Kopp, Jan Mücke, Horst
 Friedrich (Bayreuth), weiterer Abgeordneter und der Fraktion  der FDP
 – Drucksache 16/8227 –

 Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Der  Deutsche  Bundestag  hat  in  seiner  61.  Sitzung  am  27.  Oktober  2006  den  von
 der  Bundesregierung  eingebrachten  Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Beschleuni-
 gung  von  Planungsverfahren  für  Infrastrukturvorhaben  (Bundestagsdrucksache
 16/54)  angenommen.  Das  Gesetz  vom  9.  Dezember  2006  wurde  am  16.  Dezem-
 ber  2006  im  Bundesgesetzblatt  verkündet  und  ist  am  17.  Dezember  2006  in
 Kraft  getreten.  Hauptziel  des  Gesetzes  war  die  Beschleunigung,  Vereinfachung
 und  Stabilisierung  von  Planungsverfahren  für  Infrastrukturvorhaben  im  Ver-
 kehrs- und Energiebereich.

 Mit  dem  Gesetz  war  die  Übertragung  der  sachlichen  Zuständigkeit  des  Bundes-
 verwaltungsgerichtes  in  erster  Instanz  für  insgesamt  85  Projekte  der  verschie-
 denen  Verkehrsträger  (Schiene  22,  Straße  57,  Wasserstraße  6  Projekte)  wegen
 ihrer  aus  bundespolitischer  Sicht  überragenden  verkehrlichen  Bedeutung  ver-
 bunden. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu unter anderem:

 „In  den  ostdeutschen  Ländern  wird  die  Planung  von  Verkehrswegen  bis  heute
 durch  das  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz  dadurch  erheblich  be-
 günstigt,  dass  das  Bundesverwaltungsgericht  im  ersten  Rechtszug  für  alle  Strei-
 tigkeiten  zuständig  ist,  welche  u.  a.  Vorhaben  für  den  Bau  oder  die  Änderung
 von  Betriebsanlagen  der  Eisenbahnen  des  Bundes,  von  Bundeswasserstraßen,
 Bundesfernstraßen und Verkehrsflughäfen betreffen.

 Der  Erfahrungsbericht  der  Bundesregierung  verbindet  dies  mit  einer  Verkür-
 zung  des  Zeitraumes  bis  zur  Bestandskraft  des  streitigen  Plans  von  bis  zu  1,5
 Jahren.  Im  Vergleich  zu  den  Rechschutzverfahren  vor  dem  Oberverwaltungs-
 gericht  entfällt  damit  das  Risiko  eines  anschließenden  Revisionsverfahrens  mit
 dem genannten Zeitbedarf (…)“

 Weiter  heißt  es  in  der  Gesetzesbegründung  im  Abschnitt  „Gesetzesfolgen“
 unter Nr.  1 – Kosten für die öffentlichen Haushalte:

 „Die  Übertragung  neuer  erstinstanzlicher  Zuständigkeiten  auf  das  Bundesver-
 waltungsgericht  wird  zu  einer  höheren  Geschäftsbelastung  des  Gerichts  führen.
 Die  Aufgaben  werden  aber  wegen  des  Wegfalls  von  Zuständigkeiten  nach  an-
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deren  Gesetzen,  u.  a.  nach  dem  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz,
 mit dem bisherigen Personal wahrgenommen werden können.“

 In  der  Sachverständigenanhörung  am  17.  Mai  2006  im  Ausschuss  für  Verkehr,
 Bau  und  Stadtentwicklung  warnte  der  damalige  Präsident  des  Bundesverwal-
 tungsgerichts,  Eckart  Hien,  explizit  vor  einem  drohenden  Flaschenhalseffekt
 aufgrund eintretender Überlastung des Gerichts.

 1.  Welche  Planfeststellungsbeschlüsse  für  im  Infrastrukturplanungsbeschleuni-
 gungsgesetz  aufgeführte  Projekte  befinden  sich  seit  Inkrafttreten  des  Geset-
 zes  in  der  rechtlichen  Überprüfung  beim  Bundesverwaltungsgericht  (Anzahl
 der  vorläufigen  Rechtsschutzverfahren  und  Hauptsacheverfahren,  Zeitpunkt
 der Rechtshängigkeit)?

 2.  Wie  viele  Verfahren  konnten  im  Zeitraum  seit  Inkrafttreten  des  Gesetzes
 mit welchem Ergebnis inzwischen abgeschlossen werden?

 Die  Fragen  1  und  2  werden  wegen  des  Sachzusammenhangs  zusammen  be-
 antwortet.

 Bisher  sind  gegen  neun  Verkehrsprojekte,  die  im  Infrastrukturplanungsbe-
 schleunigungsgesetz  aufgeführt  sind,  insgesamt  dreißig  Klagen  und  fünfzehn
 Verfahren  des  vorläufigen  Rechtsschutzes  beim  Bundesverwaltungsgericht  an-
 hängig geworden.

 1.  Schienenwege

 a)  lfd.  Nr.  3  der  Anlage  zu  §  18e  Abs.  1  des  Allgemeinen  Eisenbahngesetzes
 (AEG),  Ausbaustrecke  Hamburg–Lübeck:  ein  Klageverfahren  und  ein
 Verfahren  auf  Gewährung  vorläufigen  Rechtsschutzes  (beide  rechtshän-
 gig  geworden  am  7.  Juni  2007);  das  Verfahren  auf  Gewährung  vorläu-
 figen  Rechtsschutzes  ist  erledigt  durch  Beschluss  vom  25.  Juli  2007,  das
 Hauptsacheverfahren  durch  Vergleich  in  der  mündlichen  Verhandlung
 vom 28. November 2007.

 b)  lfd.  Nr.  13  der  Anlage  zu  §  18e  Abs.  1  AEG,  Ausbaustrecke  Berlin–Dres-
 den  (Abschnitt  Wünsdorf–Baruth):  zwei  Klageverfahren,  beide  rechts-
 hängig seit dem 3. April 2007.

 2.  Straßen

 a)  lfd.  Nr.  7  der  Anlage  zu  §  17e  Abs.  1  Fernstraßengesetz  (FStrG),  Auto-
 bahn  A4  Düren–Kerpen:  vier  Klagen  (rechtshängig  seit  dem  19.  bzw.
 21.  Dezember  2007)  und  ein  Verfahren  auf  Gewährung  vorläufigen
 Rechtsschutzes (rechtshängig seit dem 22. Dezember 2007).

 b)  lfd.  Nr.  17  der  Anlage  zu  §  17e  Abs.  1  FStrG,  Autobahn  A30  Löhne–
 Rehme:  vier  Klagen  (rechtshängig  seit  dem  12.  März  bzw.  2.  Mai  2007)
 und  ein  Verfahren  auf  Gewährung  vorläufigen  Rechtsschutzes  (rechts-
 hängig  seit  dem  12.  März  2007);  davon  sind  zwei  Klagen  durch  Klage-
 rücknahme erledigt.

 c)  lfd.  Nr.  18  der  Anlage  zu  §  17e  Abs.  1  FStrG,  Autobahn  A33  Bielefeld/
 Brackwede–Borgholzhausen  (Abschnitt  Bielefeld–Steinhagen):  zwei  Kla-
 gen  und  zwei  Verfahren  auf  Gewährung  vorläufigen  Rechtsschutzes
 (rechtshängig sämtlich seit dem 24. September 2007).

 d)  lfd.  Nr.  22  der  Anlage  zu  §  17e  Abs.  1  FStrG,  Autobahn  A44  Ratingen
 (Autobahn  A3)–Velbert:  elf  Klagen  und  sieben  Verfahren  auf  Gewährung
 vorläufigen  Rechtsschutzes  (sämtlich  rechtshängig  seit  dem  10.  bzw.
 11.  Mai 2007).
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e)  lfd.  Nr.  25  der  Anlage  zu  §  17e  Abs.  1  FStrG,  Autobahn  A49  Bischhau-
 sen–Autobahn  A5  (Abschnitt  Neuental–Schwalmstadt):  drei  Klagen
 (rechtshängig  seit  dem  3./4.  bzw.  14.  Januar  2008)  und  zwei  Verfahren
 auf  Gewährung  vorläufigen  Rechtsschutzes  (rechtshängig  seit  dem  4.  Ja-
 nuar 2008).

 f)  lfd.  Nr.  36  der  Anlage  zu  §  17e  Abs.  1  FStrG,  Autobahn  A281  Eckver-
 bindung  in  Bremen  (Abschnitt  Merkurstraße–Stromer  Landstraße):  zwei
 Klagen (rechtshängig seit dem 24. Oktober bzw. 1. November 2007).

 g)  lfd.  Nr.  54  der  Anlage  zu  §  17e  Abs.  1  FStrG,  Bundesstraße  B180
 Aschersleben–Quenstedt:  eine  Klage  und  ein  Verfahren  auf  Gewährung
 vorläufigen  Rechtsschutzes  (beide  rechtshängig  seit  dem  30.  Januar
 2008).

 Soweit  bei  den  jeweiligen  Verfahren  eine  Erledigung  nicht  angeführt  ist,  sind
 die Verfahren noch anhängig.

 3.  Sieht  die  Bundesregierung  Anzeichen  für  einen  Bearbeitungsstau  beim
 Bundesverwaltungsgericht?

 4.  Falls  ja,  welche  Maßnahmen  sieht  die  Bundesregierung  vor,  um  einen
 solchen Bearbeitungsstau aufzulösen?

 Die  Fragen  3  und  4  werden  wegen  des  Sachzusammenhangs  zusammen  be-
 antwortet.

 Nein

 5.  Hält  die  Bundesregierung  an  ihrer  Einschätzung  fest,  dass  die  Zuständig-
 keitsübertragung  auf  das  Bundesverwaltungsgericht  einen  Beitrag  zur  Ge-
 samtbeschleunigung von wichtigen Infrastrukturvorhaben leistet?

 Ja

 6.  Wie  viele  Klagen  Planfeststellungsbeschlüsse  für  Verkehrsinfrastrukturpro-
 jekte  betreffend  wurden  in  den  Jahren  1991  bis  2006  jeweils  beim  Bundes-
 verwaltungsgericht eingereicht?

 In  den  Jahren  1991  bis  2006  wurden  beim  Bundesverwaltungsgericht  insge-
 samt  1  351  Klagen  gegen  Planfeststellungsbeschlüsse  betreffend  Verkehrsinfra-
 strukturvorhaben eingereicht.

 Sie verteilen sich auf die Jahre und Verkehrsträger wie folgt:
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 Straßen  0  4  10  17  41  47  39  54  64  46  80  58  85  72  36  23

 Schienenwege  0  7  27  19  96  57  39  36  13  29  19  29  23  11  11  12

 Wasserstraßen  1  2  1  1  4  4  7  0  4  1  5  3  0  3  1  0

 Flugplätze  0  0  0  1  3  4  5  3  0  0  2  3  0  82  32  75
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7.  Welche  durchschnittliche  Verfahrensdauer  –  aufgeteilt  nach  den  einzelnen
 Verkehrsträgern – wiesen die in Frage 6 genannten Klageverfahren auf?

 Die  Verfahrensdauer  ist  statistisch  nur  für  Verfahrensarten  insgesamt  –  also  ge-
 trennt  nach  Klagen,  Revisionen  und  Nichtzulassungsbeschwerden  –  erfasst  wor-
 den,  nicht  hingegen  für  Verfahren  einzelner  Sachgebiete.  Da  das  Bundesverwal-
 tungsgericht  neben  seiner  erstinstanzlichen  Zuständigkeit  für  „Verkehrsprojekte
 Deutsche  Einheit“  nach  §  5  des  Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes
 weitere  erstinstanzliche  Zuständigkeiten  nach  §  50  der  Verwaltungsgerichtsord-
 nung  alter  Fassung  hatte,  ist  die  statistisch  ermittelte  durchschnittliche  Verfah-
 rensdauer  für  erstinstanzliche  Klageverfahren  zudem  nicht  identisch  mit  der
 durchschnittlichen  Verfahrensdauer  für  Klagen  gegen  Verkehrsprojekte.  Deshalb
 können  Angaben  in  Bezug  auf  das  in  Frage  6  genannte  Sachgebiet  und  die
 jeweiligen Verkehrsträger nicht gemacht werden.

 8.  Wie  viele  zugelassene  Revisionen  Planfeststellungsbeschlüsse  für  Ver-
 kehrsinfrastrukturprojekte  betreffend  wurden  in  den  Jahren  1991  bis  2006
 jeweils beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt?

 Die  beim  Bundesverwaltungsgericht  geführte  Statistik  erfasst  eingegangene
 Revisionen.  Darunter  fallen  alle  Revisionen,  unabhängig  davon,  ob  sie  auf-
 grund  einer  Zulassung  durch  die  Vorinstanz  eingelegt  wurden  oder  ob  sie  auf-
 grund  einer  Nichtzulassungsbeschwerde  durch  das  Bundesverwaltungsgericht
 zugelassen  wurden.  In  diesem  umfassenden  Sinne  sind  beim  Bundesverwal-
 tungsgericht  in  den  Jahren  1991  bis  2001  insgesamt  86  Revisionen  betreffend
 Planfeststellungsbeschlüsse für Verkehrsinfrastrukturprojekte eingegangen.

 Nach Jahren und Verkehrsträgern aufgeschlüsselt ergibt sich folgendes Bild:

 9.  Wie  viele  Nichtzulassungsbeschwerden  Planfeststellungsbeschlüsse  für
 Verkehrsinfrastrukturprojekte  betreffend  wurden  in  den  Jahren  1991  bis
 2006 jeweils beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt?

 Wie viele davon führten zur Zulassung der Revision?

 Beim  Bundesverwaltungsgericht  sind  in  den  Jahren  1991  bis  2006  insgesamt
 522  Nichtzulassungsbeschwerden  betreffend  Planfeststellungsbeschlüsse  für
 Verkehrsinfrastrukturprojekte anhängig geworden.
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 Straßen  6  0  4  6  9  3  0  1  2  0  1  1  1  0  0  2

 Schienenwege  2  1  0  0  0  1  1  0  0  2  1  1  1  0  3  1
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 Flugplätze  0  5  8  0  1  0  0  0  3  1  0  1  6  4  3  4
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Sie verteilen sich auf die einzelnen Jahre und Verkehrsträger wie folgt:

 Wie  viele  dieser  Nichtzulassungsbeschwerden  zur  Zulassung  der  Revision
 führten,  ist  statistisch  nicht  erfasst.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  7
 verwiesen.

 10.  Welche  durchschnittliche  Verfahrensdauer  –  aufgeteilt  nach  den  einzelnen
 Verkehrsträgern  –  wiesen  die  Revisionsverfahren  Planfeststellungsbe-
 schlüsse  für  Verkehrsinfrastrukturprojekte  betreffend  in  den  Jahren  1991
 bis 2006 am Bundesverwaltungsgericht auf?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.

 11.  Wie  viele  Revisionsverfahren  Planfeststellungsbeschlüsse  für  Verkehrsin-
 frastrukturprojekte  betreffend  wurden  in  den  Jahren  1991  bis  2006  vom
 Bundesverwaltungsgericht verworfen oder zurückgewiesen?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.
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 Straßen  32  49  31  28  51  28  17  10  13  10  16  15  15  7  13  6

 Schienenwege  6  2  5  1  1  6  5  3  2  5  6  6  1  8  2  4

 Wasserstraßen  0  0  0  0  0  0  6  1  1  0  1  4  2  0  1  0

 Flugplätze  1  6  2  0  5  3  5  8  2  9  3  11  14  11  10  12
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